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Beitragszahlung/Einzugsermächtigung

Damit Sie die für Ihren Verein und dessen Mitglieder günstigste Form der Beitragserhebung finden geben wir Ihnen nachfolgend einen Überblick über die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten:

Beitragszahlungen in bar, per Scheck oder per Überweisung sind für die Mitglieder, insbesondere aber für den Verein, die aufwendigsten und arbeitsintensivsten Zahlungsformen. Der größte Arbeitsaufwand liegt hierbei in der Überwachung der Zahlungstermine/-eingänge sowie bei Nichteinhaltung der Zahlungsfristen in der Erstellung entsprechender Zahlungs-erinnerungen/Mahnungen. Bar- und Scheckzahlungen erfordern darüber hinaus das Ausfüllen not-wendiger Bankbelege und die Beförderung der Gelder/ Schecks zur Bank.

Zahlungen per Dauerauftrag reduzieren zwar diesen Aufwand, die Überwachung der Zahlungs-eingänge sowie der ggf. erforderliche Versand von Zahlungserinnerungen sind jedoch weiterhin durchzuführen.

Sämtliche bis hierher beschriebenen Zahlungsformen sind Zahlungsvorgänge, die aus- schließlich von den Mitgliedern, also den Zahlungspflichtigen und nicht vom Verein, d.h. dem Zahlungsempfänger veranlasst werden.

Dieser Umstand ist ursächlich für die nicht unerheblichen Kosten, die sowohl den Verein als auch die Mitglieder belasten ! 

Es entstehende folgende Nachteile für Verein und Mitglieder:

- im Falle einer Beitragsanpassung Portokosten für den Verein,

- bei Änderung des Dauerauftrages für die Vereinsmitglieder Gebühren

- erhöhter Nachbearbeitungsaufwand für den Verein und seine Mitglieder falls sich

  Zahlungseingänge und Beitragsanpassung zeitlich überschneiden.

Das einfachste und kostengünstigste Verfahren ist das Lastschriftverfahren mit Einzugsermächtigung.
Hierbei ermächtigen die Mitglieder den Verein, die Mitgliedsbeiträge von einem bestimmten Bank-konto per Lastschrift einzuziehen. Leider glauben viele Mitglieder in Vereinen fälschlicherweise, die Erteilung der Einzugsermächtigung könnte vom Verein missbraucht werden. Das ist nicht der Fall, denn sie können die dem Verein erteilte Einzugsermächtigung jederzeit widerrufen und ggf. erfolgte Abbuchungen auf ihrem Bankkonto innerhalb von 6 Wochen nach Belastung ohne Angabe von Gründen widersprechen. Die Bank schreibt die abgebuchten Beträge umgehend wieder gut, für die Widerrufenden entstehen keine Kosten- oder Gebührenbelastungen.

Die Vorteile für Verein und Mitglieder liegen hier klar auf der Hand:

· Überwachung der Zahlungseingänge ohne großen Aufwand,

· Flexible und zeitnahe Abbuchung der Mitgliedsbeiträge,

· Kostenersparnisse für den Verein, da Informationen über Beitragsanpassungen und das Erstellen

· von Zahlungserinnerungen entfallen, für die Mitglieder, da z.B. die Einrichtung und Änderung eines Dauerauftrages nicht mehr erforderlich sind.


Abwicklung per EDV:

Verfügen Sie oder Ihr Verein über einen Personal Computer (PC) können Sie den Aufwand für den Einzug der Mitgliedsbeiträge per Lastschrift auf ein Minimum reduzieren.

So kann das Ausfüllen der einzelnen Lastschrift-Vordrucke entfallen, wenn Sie das Last-schrifteinzugsverfahren im sogenannten beleglosen Datenträgeraustausch (DTA) wählen. Von Ihrer Bank erhalten Sie gegen eine geringe Gebühr die entsprechende Software. Nach Installation auf Ihrem PC erfassen Sie einmalig sämtliche Zahlungspflichtigen (Mitglieder) unter Angabe der je-weiligen Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer) und des zu entrichtenden Mitgliedsbeitrages. Zu den Fälligkeitsterminen geben sie diese sogenannten Datensätze auf Diskette aus. Die Diskette und den dazugehörigen Datenträgerbegleitzettel leiten Sie an Ihre Bank zwecks Einzug der Beiträge weiter.

Gegebenenfalls gewähren die Hausbanken Gebührenvorteile bei diesen Verfahren des beleglosen Zahlungsverkehrs.

Die Firma ro-Soft, Roland Otter, bietet ein EDV-Programm für Vereine an, mit dem problemlos das Lastschriftverfahren durchgeführt werden kann. Der vereinseigene Aufwand wird somit auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig ein korrekter Einzug gewährleistet. Eine Probe Version dieses EDV-Programms ist auf der diesem Ordner beigefügten CD-Rom enthalten.

Formulierungsvorschläge für Aufnahmeantrag und Satzung:

a. für den Aufnahmeantrag

Der Verein wird hiermit widerruflich ermächtigt, die zu leistenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten folgenden Kontos abzubuchen: (Kto., BLZ und Unterschrift)

Der Einzug des Beitrages erfolgt innerhalb der ersten drei Monate eines jeden Kalenderjahres soweit die Mitgliederversammlung nicht anders entscheidet.

b. für die Vereinssatzung

§ X Beiträge

1.
Der Verein erhebt Aufnahmegebühren, Beiträge, Zusatzbeiträge und fordert Arbeitsstunden (ersatzweise Geldmittel), deren Höhe und Umfang vom Vorstand vorgeschlagen und von der Mitgliederversammlung beschlossen werden.

2. Beiträge und Zusatzbeiträge sind Bringschulden und im voraus fällig. Die Erhebung erfolgt im 

Lastschriftverfahren mit Einzugsermächtigung.

3. Über Ausnahmen für die Erhebung, Stundung, Ermäßigung oder Erlass von Leistungen nach Punkt 1

entscheidet der Vorstand.

4. Rückständige Leistungen nach Punkt 1. können nach zweimaliger Mahnung beigetrieben werden. Für jede Mahnung kann eine Gebühr erhoben werden, deren Höhe der Vorstand festsetzt.
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